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äquivalents anzusetzen ist, ist der zum Zeitpunkt der Ge-
währung geltende Abzinsungssatz. 

6. Kumulierung 

Nach dieser Richtlinie gewährte De-minimis-Beihilfen 
dürfen mit nach der Verordnung (EU) 2023/2832 gewährten 
De-minimis-Beihilfen kumuliert werden. De-minimis-Beihil-
fen nach dieser Richtlinie dürfen bis zu dem in Nummer 4 
festgesetzten Höchstbetrag mit De-minimis-Beihilfen nach 
anderen De-minimis-Verordnungen kumuliert werden. 

De-minimis-Beihilfen dürfen weder mit staatlichen Bei-
hilfen für dieselben beihilfefähigen Kosten noch mit staat-
lichen Beihilfen für dieselbe Risikofinanzierungsmaßnah-
me kumuliert werden, wenn die Kumulierung dazu führen 
würde, dass die höchste einschlägige Beihilfeintensität 
oder der höchste einschlägige Beihilfebetrag, die oder der 
im Einzelfall in einer Gruppenfreistellungsverordnung oder 
einem Beschluss der Kommission festgelegt ist, überschrit-
ten wird. De-minimis-Beihilfen, die nicht in Bezug auf be-
stimmte beihilfefähige Kosten gewährt werden und keinen 
solchen Kosten zugewiesen werden können, dürfen mit 
anderen staatlichen Beihilfen kumuliert werden, die auf 
der Grundlage einer Gruppenfreistellungsverordnung oder 
eines Beschlusses der Kommission gewährt wurden. 

7. Besonderes Verfahren 

Die gewährte De-minimis-Beihilfe wird, unter Angabe des 
Beihilfeempfängers, des Beihilfebetrages, des Tages der 
Gewährung, der Bewilligungsbehörde, des Beihilfeinstru-
mentes und des betroffenen Wirtschaftszweiges auf der 
Grundlage der statistischen Systematik der Wirtschafts-
zweige in der Europäischen Union („NACE-Klassifikation"), 
innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Gewährung der Bei-
hilfe in einem zentralen Register, welches für die Öffent-
lichkeit zugänglich ist, erfasst. 

Die Bewilligungsbehörde gewährt eine neue De-mini-
mis-Beihilfe erst, nachdem sie sich vergewissert hat, dass 
dadurch der Betrag der dem betreffenden Unternehmen 
insgesamt gewährten De-minimis-Beihilfen den in Num-
mer 4 genannten Höchstbetrag nicht übersteigt und sämt-
liche Voraussetzungen der Verordnung (EU) 2023/2831 er-
füllt sind. 

8. Übergangsbestimmungen 

Solange das Zentralregister noch nicht eingerichtet ist 
oder noch keinen Zeitraum von drei Jahren abdeckt, hat 
das betreffende Unternehmen vor Gewährung der Beihilfe 
seinerseits schriftlich oder in elektronischer Form jede De-
minimis-Beihilfe anzugeben, die es in den vorangegan-
genen zwei Jahren sowie im laufenden Jahr erhalten hat. 
Beabsichtigt die Bewilligungsbehörde, einem Unterneh-
men eine De-minimis-Beihilfe zu gewähren, teilt diese dem 
Unternehmen schriftlich oder in elektronischer Form die 
voraussichtliche Höhe der Beihilfe (ausgedrückt als Brutto-
subventionsäquivalent) mit und setzt es unter ausdrück-
lichen Verweis auf die hier zugrunde liegende De-minimis-
Verordnung der Europäischen Kommission mit Angabe 
ihres Titels und der Fundstelle im Amtsblatt der Euro-
päischen Union davon in Kenntnis, dass es sich um eine 
De-minimis-Beihilfe handelt. 
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9. Dokumentationspflicht 

Die Bewilligungsbehörde sammelt und registriert sämt-
liche mit der Anwendung dieser Anlage zusammenhängen-
den Informationen. Die Aufzeichnungen müssen Aufschluss 
darüber geben, ob die Bedingungen für die 'Anwendung 
der Verordnung (EU) 2023/2831 erfüllt worden sind. Die 
Aufzeichnungen über De-minimis-Einzelbeihilfen sind vom 
Zeitpunkt ihrer Gewährung an zehn Jahre lang aufzube-
wahren; bei Beihilferegelungen beträgt die Aufbewahrungs-
frist zehn Jahre ab dem Zeitpunkt, zu dem letztmals eine 
Einzelbeihilfe nach der betreffenden Regelung gewährt 
wurde. 

Die Bewilligungsbehörde übermittelt über das für Wirt-
schaft zuständige Ministerium des Landes Sachsen-Anhalt 
und das für das Beihilfenrecht zuständige Bundesministe-
rium an die Europäische Kommission auf deren schriftliches 
Ersuchen hin innerhalb von 20 Arbeitstagen oder einer von 
ihr in dem Auskunftsersuchen festgesetzten längeren Frist 
alle Informationen, die diese benötigt, um zu beurteilen, ob 
die Verordnung (EU) 2023/2831 eingehalten wurde." 

2. Dieser Erl. tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. 

An 
die Sozialagentur Sachsen-Anhalt 

Beträge nach § 1 der Barbetragsverordnung 
für das Jahr 2025 

Bek. des MS vom 2. Dezember 2024 — 41-51442 

Für den monatlichen Barbetrag gelten ab dem 1. Januar 
2025 folgende Beträge: 

Im Älter von ... Jahren Barbetrag in Euro 

0 bis 2 0 

3 7,2 

4 8,5 

5 9,7 

6 14,3 

7 16,7 

8 20,4 

9 24,1 

10 28,9 

11 34,8 

12 39,7 

13 45,6 

14 56,5 

15 63,7 

16 73,3 

17 81,7 
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